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Bericht 

des Ausschusses für Gesundheit- und Umweltschutz. 

über die Regierungsvorlage (813 der Beila
gen): Bundesgesetz, mit dem das Gesetz be
treffend die Abwehr und Tilgung von Tier
seuchen geändert wird (Tierseuchengeselzno-

velle 1978) 

Durch den vorliegenden Gesetzentwurf sollen 
die afrikanische Schweinepest, die vesikuläre 
Virusseuche der Schweine und die Psittakose in 
den Katalog der anzeigepflichtigen Krankheiten 
aufgenommen und gleichzeitig das Vorgehen bei 
Auftreten einer dieser Seuchen bestimmt werden. 

Bundesminister für Gesundheit und Umwelt
schutz Dr. Ingrid L e 0 d 0 1 t e r beteiligten, hat 
der .Ausschuß einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause die Annahme des Gesetzentwurfes unter 
Berücksichtigung eines Abänderungsantrages der 
Abgeordneten Dr. Beatrix E y p e 1 tau e r zu 
empfehlen. Ein weiterer Abänderungsantrag der 
Abgeordneten Helga Wie s e r, Dr. HaI der 
und B r e i t e n e der fand nicht die erforderliche 
Mehrheit. 

Zu den Abänderungen wurde vom Ausschuß 
folgendes bemerkt: 

Zu § 42 Abs. 5': 
Da die Wutkrankheit auch bei Mardern auf

tritt, soll beim Abschuß dieser Tiere ebenfalls 
eine Prämie ausbezahlt werden. 

Wegen der vermehrten Verbreitung der Toll
wut auch in Österreich sind besondere Maßnah
men zur Eindämmung der Wutkrankheit erfor
derlich. So ist die Erhöhung der Abschußprämie 
für Füchse vorgesehen. Gleichzeitig soll eine Ent
schädigung für wegen Tollwut getötete Nutz-
tiere ·eitigeführt werden. Zu Art. II (1): 

Weiters sieht der Gesetzentwurf die Erhöhung Da keine Legisvakanz vorgesehen ist, wird 
der Grenzkontrollgebühr vor. dieser Absatz überflüssig. 

Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt- Der Ausschuß für Gesundheit und Umwelt-
schutz hat die gegenständliche Regierungsvor- schutz stellt somit den An t rag, der National
lage in seiner Sitzung am 13. April 1978 in Ver- rat wolle dem von der Bundesregierung vorge
handlung genommen. Nach einer Debatte, an der legten Gesetzentwurf (813 der Beilagen) mit 
sich der Ausschußobmann Dr; Sc r i n z i, die Ab- der an g e s chi 0 s sen e n Ab ä n der u n-g 
geordneten Helga Wie s e r, - S e k a n i n a, die verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
H i e t 1, Dr. Hai der, K 0 11 e r, Dr. Wie s in-I -
ger, Pan s i und B r e i t e n e der sowie der Wien, 1978 04 13 

Im Art. 
lauten: 

Dr. Beatrix Eypeltauer 
Berichterstatter 

'I. 
Abänderung 

Dr. Scrinzi 
Obmann 

zum Gesetzentwurf in 813 der Beilagen 

I Z. 5 hat der Abs. 5 des § 42 zu der Landeshauptmann eine Prämie bis zum 
Höchstbetrag von 150 S gewähren." 

,,(5) Für die Tötu~g eines wutkranken oder 
verdächtigen Fuchses, Dachses oder Marders kann 

Art. 11 Abs. 1 ist zu streichen; der bisherige 
"Abs. 2" erhält die Bezeichnung "Art. 11". 

'j. 

852 der Beilagen XIV. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 1 von 1

www.parlament.gv.at




